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TITEL III 

BEGLEITUNG, BEWERTUNG, INFORMATION  

UND KOMMUNIKATION 

KAPITEL I 

Begleitung und Bewertung 

Artikel 110 

Aufgaben des Begleitausschusses 

(1) Der Begleitausschuss prüft insbesondere 

a) Probleme, die sich auf die Leistung des operationellen Programms auswirken; 

b) die Fortschritte bei der Umsetzung des Bewertungsplans und des Follow-up zu den 

bei der Bewertung gemachten Feststellungen; 
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c) die Umsetzung der Kommunikationsstrategie; 

d) die Durchführung von Großprojekten; 

e) die Ausführung von gemeinsamen Aktionsplänen; 

f) die Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen, der 

Chancengleichheit und der Nichtdiskriminierung, einschließlich Barrierefreiheit für 

Personen mit einer Behinderung; 

g) die Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung; 

h) die Fortschritte bei den Maßnahmen zur Erfüllung der geltenden Ex-ante-

Konditionalitäten, wenn die geltenden Ex-ante-Konditionalitäten am Tag der 

Einreichung der Partnerschaftsvereinbarung und des operationellen Programms nicht 

erfüllt sind; 

i) die Finanzinstrumente. 
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(2) Abweichend von Artikel 49 Absatz 3 prüft und genehmigt der Begleitausschuss 

a) die für die Auswahl der Vorhaben verwendete Methodik und Kriterien; 

b) die jährlichen und abschließenden Durchführungsberichte; 

c) den Bewertungsplan für das operationelle Programm sowie etwaige Änderungen des 

Bewertungsplans, auch wenn er bzw. sie Teil eines gemeinsamen Bewertungsplans 

nach Artikel 114 Absatz 1 ist bzw. sind; 

d) die Kommunikationsstrategie für das operationelle Programm sowie etwaige 

Änderungen der Strategie; 

e) sämtliche Vorschläge der Verwaltungsbehörde für Änderungen des operationellen 

Programms. 
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Artikel 111 

Durchführungsberichte im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 

(1) Zum 31. Mai 2016 und zum selben Datum aller folgenden Jahre bis einschließlich 2023 

übermittelt der Mitgliedstaat der Kommission einen jährlichen Durchführungsbericht 

gemäß Artikel 50 Absatz 1. Der 2016 eingereichte Bericht deckt die Haushaltsjahre 2014 

und 2015 sowie den Zeitraum zwischen dem Anfangsdatum für die Förderfähigkeit der 

Ausgaben und dem 31. Dezember 2013 ab. 

(2) Für die 2017 und 2019 eingereichten Berichte endet die in Absatz 1 genannte Frist am 

30. Juni. 

(3) Die jährlichen Durchführungsberichte erhalten Informationen zu: 

a) der Durchführung des operationellen Programms gemäß Artikel 50 Absatz 2; 

b) Fortschritten bei der Vorbereitung und Durchführung von Großprojekten und 

gemeinsamen Aktionsplänen. 
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(4) In den jährlichen Durchführungsberichten, die 2017 und 2019 eingereicht werden, werden 

die gemäß Artikel 50 Absätze 4 und 5 erforderlichen, bzw. die in Absatz 3 dieses Artikels 

genannten Informationen sowie die folgenden Informationen aufgeführt und bewertet: 

a) die Fortschritte bei der Umsetzung des Bewertungsplans und des Follow-up für die 

bei der Bewertung gemachten Feststellungen; 

b) die Ergebnisse der im Rahmen der Kommunikationsstrategie durchgeführten 

Informations- und Publizitätsmaßnahmen der Fonds; 

c) die Einbindung von Partnern in die Durchführung, die Begleitung und die Bewertung 

des operationellen Programms. 

In den jährlichen Durchführungsberichten, die 2017 und 2019 eingereicht werden, können 

je nach Inhalt und Zielen der operationellen Programme die folgenden Informationen 

aufführen und bewerten: 

a) die Fortschritte bei der Durchführung des integrierten Ansatzes zur territorialen 

Entwicklung, einschließlich der Entwicklung von Regionen, die von demografischen 

und permanenten oder von der Natur bedingten Nachteilen betroffen sind, sowie 

nachhaltiger Stadtentwicklung, und von der örtlichen Bevölkerung betriebene 

Maßnahmen für die lokale Entwicklung im Rahmen des operationellen Programms; 
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b) die Fortschritte bei der Durchführung von Maßnahmen zur Stärkung der 

Leistungsfähigkeit der Behörden der Mitgliedstaaten und Begünstigten bei der 

Verwaltung und Nutzung der Fonds; 

c) die Fortschritte bei der Durchführung der interregionalen und transnationalen 

Maßnahmen; 

d) gegebenenfalls der Beitrag zu makroregionalen Strategien und Strategien für die 

Meeresgebiete; 

e) die spezifischen, bereits getroffenen Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung 

von Männern und Frauen und zur Verhinderung von Diskriminierung, insbesondere 

die Barrierefreiheit für Personen mit einer Behinderung, und die getroffenen 

Vorkehrungen zur Gewährleistung der Berücksichtigung des Gleichstellungsaspektes 

im operationellen Programm oder in den Vorhaben; 

f) die zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung gemäß Artikel 8 getroffenen 

Maßnahmen; 

g) gegebenenfalls die Fortschritte bei der Durchführung von Maßnahmen im Bereich 

soziale Innovation; 

h) die Fortschritte bei der Durchführung von Maßnahmen für besondere Bedürfnisse 

der ärmsten geografischen Gebiete oder der am stärksten von Armut, Diskriminie-

rung oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Zielgruppen mit besonderem Augenmerk 

auf marginalisierten Gemeinschaften sowie Menschen mit Behinderungen, Langzeit-

arbeitslose und junge Menschen ohne Arbeit, gegebenenfalls einschließlich der 

verwendeten Finanzressourcen. 
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Abweichend von Unterabsatz 1 und 2 und um die Konsistenz zwischen Partnerschafts-

vereinbarung und Fortschrittsbericht sicherzustellen, können Mitgliedstaaten mit höchstens 

einem operationellen Programm pro Fonds unbeschadet von Artikel 110 Absatz 2 

Buchstabe b Informationen zu den in Artikel 50 Absatz 3 genannten Ex-ante-Konditionali-

täten, die in Artikel 50 Absatz 4 geforderten Informationen und die in Unterabsatz 2 

Buchstaben a, b, c und h dieses Absatzes genannten Informationen statt in den jeweils 

2017 und 2019 eingereichten jährlichen Durchführungsberichten bzw. statt im 

abschließenden Durchführungsbericht im Fortschrittsbericht aufführen. 

(5) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung zu gewährleisten, Durchführungsrechtsakte mit den Mustern für die jährlichen 

und abschließenden Durchführungsberichte. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem Beratungsverfahren nach Artikel 150 Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 112 

Übermittlung von Finanzdaten 

(1) Zum 31. Januar, 31. Juli und 31. Oktober übermittelt der Mitgliedstaat der Kommission zu 

Zwecken der Begleitung auf elektronischem Weg für jedes operationelle Programm und 

aufgeschlüsselt nach Prioritätsachse: 

a) die gesamten und die öffentlichen förderfähigen Kosten der Vorhaben und die Zahl 

der für eine Unterstützung ausgewählten Vorhaben; 

b) die von den Begünstigten bei der Verwaltungsbehörde geltend gemachten 

förderfähigen Gesamtausgaben. 

(2) Zusätzlich enthält die Einsendung zum 31. Januar die obengenannten Daten 

aufgeschlüsselt nach Interventionskategorie. Diese Einsendung gilt als Einreichung von 

Finanzdaten gemäß Artikel 50 Absatz 2. 

(3) Eine Vorausschätzung des Betrags, für den die Mitgliedstaaten von der Einreichung von 

Zahlungsanträgen im laufenden und im darauffolgenden Haushaltsjahr ausgehen, liegt den 

zum 31. Januar und 31. Juli vorzunehmenden Einsendungen bei. 
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(4) Der Stichtag für die im Rahmen dieses Artikels übermittelten Daten ist das Ende des 

Monats vor dem Monat der Einreichung. 

(5) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieses 

Artikels zu gewährleisten, Durchführungsrechtsakte zur Festlegung des Modells, das für 

die Einreichung von Finanzdaten an die Kommission zu Zwecken der Begleitung zu 

verwenden ist. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 150 Absatz 3 erlassen. 

Artikel 113  

Kohäsionsbericht 

Der Bericht der Kommission gemäß Artikel 175 AEUV enthält: 

a) eine Aufzeichnung der Fortschritte bei der Verwirklichung des wirtschaftlichen, sozialen 

und territorialen Zusammenhalts, einschließlich der sozioökonomischen Lage und der 

Entwicklung der Regionen sowie der Berücksichtigung der Unionsprioritäten; 

b) eine Aufzeichnung der Rolle der Fonds, der Unterstützung durch die EIB und der sonstigen 

Instrumente sowie der Auswirkungen der anderen Unions- und nationalen politischen 

Strategien bei den erzielten Fortschritten; 

c) gegebenenfalls einen Hinweis auf künftige Maßnahmen und Strategien der Union, die 

erforderlich sind, um den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt zu 

stärken und den Unionsprioritäten zu entsprechen. 
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Artikel 114 

Bewertung 

(1) Die Verwaltungsbehörde oder der Mitgliedstaat erstellt für ein oder mehrere operationelle 

Programme einen Bewertungsplan. Der Bewertungsplan wird dem Begleitausschuss 

spätestens ein Jahr nach Annahme des operationellen Programms übermittelt. 

(2) Bis zum 31. Dezember 2022 übermitteln die Verwaltungsbehörden der Kommission für 

jedes operationelle Programm einen Bericht, in dem die Feststellungen der während des 

Programmplanungszeitraums durchgeführten Bewertungen und des wichtigsten Outputs 

und der Hauptergebnisse des operationellen Programms zusammengefasst werden, wobei 

die übermittelten Angaben erläutert werden. 

(3) Die Kommission führt in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den 

Verwaltungsbehörden Ex-post-Bewertungen durch. 

(4) Die Absätze 1 und 2 dieses Artikels gelten nicht für die zweckbestimmten Programme 

nach Maßgabe von Artikel 39 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b. 
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KAPITEL II 

Information und Kommunikation 

Artikel 115 

Information und Kommunikation 

(1) Mitgliedstaaten und Verwaltungsbehörden sind für Folgendes zuständig: 

a) Ausarbeitung von Kommunikationsstrategien; 

b) Gewährleistung der Einrichtung einer einzigen Website oder eines einzigen Internet-

portals mit Informationen und Zugang zu allen operationellen Programmen in diesem 

Mitgliedstaat, einschließlich Informationen zu Zeitvorgaben für die Umsetzung von 

Programmen und allen damit einhergehenden öffentlichen Konsultationsprozessen; 

c) Information von potenziellen Begünstigten über Finanzierungsmöglichkeiten im 

Rahmen der operationellen Programme; 

d) Bekanntmachung der Rolle und Errungenschaften der Kohäsionspolitik und der 

Fonds bei den Bürgerinnen und Bürgern der Union durch Informations- und 

Kommunikationsmaßnahmen zu den Ergebnissen und Auswirkungen der 

Partnerschaftsvereinbarungen, operationellen Programme und Vorhaben. 
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(2) Zur Gewährleistung der Transparenz hinsichtlich der Unterstützung aus den Fonds führen 

die Mitgliedstaaten oder Verwaltungsbehörden eine Liste der Vorhaben in einem 

Tabellenkalkulationsformat, das es ermöglicht, Daten zu ordnen, zu suchen, zu extrahieren, 

zu vergleichen und problemlos im Internet zu veröffentlichen, beispielsweise im 

Dateiformat CSV oder XML, aufgeschlüsselt nach operationellem Programm und nach 

Fonds. Die Liste der Vorhaben ist über die einzige Website oder das einzige Internetportal 

zugänglich und in ihr sind alle operationellen Programme in diesem Mitgliedstaat 

aufgeführt und zusammengefasst. 

Um die Verwendung der Liste der Vorhaben durch den privaten Sektor, die 

Zivilgesellschaft oder die nationalen Behörden zu fördern, kann die Website einen 

deutlichen Hinweis auf die für die Veröffentlichung der Daten geltenden 

Lizenzbestimmungen enthalten. 

Diese Liste der Vorhaben wird mindestens alle sechs Monate aktualisiert. 

Die in der Liste der Vorhaben aufzuführenden Mindestinformationen sind in Anhang XII 

festgelegt. 

(3) Detaillierte Regelungen zu den Informations- und Kommunikationsmaßnahmen für die 

Öffentlichkeit und den Informationsmaßnahmen für Antragsteller und Begünstigte sind in 

Anhang XII festgelegt. 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der technischen 

Charakteristika der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen für die Vorhaben, 

Instruktionen zur Erstellung des Logos und eine Definition der Standardfarben. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 150 Absatz 3 

erlassen. 
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Artikel 116 

Kommunikationsstrategie 

(1) Der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehörden erstellen für jedes operationelle 

Programm eine Kommunikationsstrategie. Für mehrere operationelle Programme kann 

eine gemeinsame Kommunikationsstrategie erstellt werden. Die Kommunikationsstrategie 

trägt dem Umfang des operationellen Programms bzw. der operationellen Programme 

entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung. 

Die Kommunikationsstrategie enthält die in Anhang XII genannten Elemente. 

(2) Die Kommunikationsstrategie wird dem Begleitausschuss spätestens sechs Monate nach 

der Genehmigung des betreffenden operationellen Programms bzw. der betreffenden 

operationellen Programme zur Genehmigung gemäß Artikel 110 Absatz 2 Buchstabe d 

vorgelegt. 

Wird für mehrere operationelle Programme eine gemeinsame Kommunikationsstrategie 

erstellt, die mehrere Begleitausschüsse betrifft, so kann der Mitgliedstaat einen Begleit-

ausschuss benennen, der im Einvernehmen mit den anderen relevanten Begleitausschüssen 

für die Genehmigung der gemeinsamen Kommunikationsstrategie und für die 

Genehmigung etwaiger nachfolgender Änderungen dieser Strategie verantwortlich ist. 
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Der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehörden können die Kommunikationsstrategie 

erforderlichenfalls während des Programmplanungszeitraums ändern. Die Verwaltungs-

behörde legt die geänderte Kommunikationsstrategie dem Begleitausschuss zur 

Genehmigung gemäß Artikel 110 Absatz 2 Buchstabe d vor. 

(3) Abweichend von Absatz 2 Unterabsatz 3 informiert die Verwaltungsbehörde den 

zuständigen Begleitausschuss bzw. die zuständigen Begleitausschüsse mindestens einmal 

jährlich über die Fortschritte bei der Umsetzung der Kommunikationsstrategie gemäß 

Artikel 110 Absatz 1 Buchstabe c und über ihre Analyse der Ergebnisse sowie über die 

geplanten Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, die im folgenden Jahr 

durchgeführt werden sollen. Der Begleitausschuss gibt, falls dies als angemessen erachtet 

wird, eine Stellungnahme zu den für das folgende Jahr geplanten Maßnahmen ab. 

Artikel 117 

Informations- und Kommunikationsbeauftragte und -netzwerke 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt einen Informations- und Kommunikationsbeauftragten, der für 

die Koordinierung der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen im Zusammenhang 

mit einem oder mehreren Fonds, einschließlich der einschlägigen Programme im Rahmen 

des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit", zuständig ist, und informiert die 

Kommission darüber. 
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(2) Der Informations- und Kommunikationsbeauftragte ist zuständig für die Koordinierung des 

nationalen Netzwerks von Kommunikationsbeauftragten für die Fonds, soweit ein solches 

Netzwerk besteht, die Einrichtung und Pflege der Website oder des Internetportals gemäß 

Anhang XII und die Erstellung eines Überblicks über die auf Ebene der Mitgliedstaaten 

ergriffenen Kommunikationsmaßnahmen. 

(3) Jede Verwaltungsbehörde benennt eine Person, die auf Ebene des operationellen 

Programms für Kommunikation und Information zuständig ist, und teilt der Kommission 

mit, wen sie benannt hat. Gegebenenfalls kann eine Person für mehrere operationelle 

Programme benannt werden. 

(4) Die Kommission richtet Unionsnetzwerke ein, denen die von den Mitgliedstaaten 

benannten Mitglieder angehören, um einen Informationsaustausch über die Ergebnisse der 

Durchführung der Kommunikationsstrategien, die Erfahrungen bei der Durchführung von 

Informations- und Kommunikationsmaßnahmen und den Austausch bewährter Verfahren 

zu gewährleisten. 
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ANHANG XII 

Information und Kommunikation über die Unterstützung aus den Fonds 

1. LISTE DER VORHABEN 

Die Liste der Vorhaben nach Artikel 115 Absatz 2 soll in zumindest einer der 

Amtssprachen des Mitgliedstaats Felder für folgende Angaben enthalten: 

– Name des Begünstigten (Nennung ausschließlich von juristischen Personen und nicht 

von natürlichen Personen); 

– Bezeichnung des Vorhabens 

– Zusammenfassung des Vorhabens 

– Datum des Beginns des Vorhabens 

– Datum des Endes des Vorhabens (voraussichtliches Datum des Abschlusses der 

konkreten Arbeiten oder der vollständigen Durchführung des Vorhabens) 

– Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben des Vorhabens 

– Unions-Kofinanzierungssatz pro Prioritätsachse 
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– Postleitzahl des Vorhabens oder andere angemessene Standortindikatoren 

– Land 

– Bezeichnung der Interventionskategorie für das Vorhaben gemäß Artikel 96 Absatz 2 

Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffer vi; 

– Datum der letzten Aktualisierung der Liste der Vorhaben 

Die Überschriften der Felder für die einzelnen Angaben sollten zumindest in einer weiteren 

Amtssprache der Union angegeben werden. 

2. INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSMASSNAHMEN FÜR DIE 

ÖFFENTLICHKEIT 

Der Mitgliedstaat, die Verwaltungsbehörde und die Begünstigten unternehmen die 

notwendigen Schritte, um im Einklang mit dieser Verordnung die Öffentlichkeit über im 

Rahmen eines operationellen Programms unterstützte Vorhaben zu informieren und 

Kommunikationsmaßnahmen durchzuführen. 



 

 

PE-CONS 85/13    AMM/mhz 3
ANHANG XII DGG 2B DE
 

2.1. Aufgaben des Mitgliedstaats und der Verwaltungsbehörde 

1. Der Mitgliedstaat und die Verwaltungsbehörde stellen sicher, dass die Informations- 

und Kommunikationsmaßnahmen im Einklang mit der Kommunikationsstrategie 

durchgeführt werden und dass mit diesen Maßnahmen durch den Einsatz 

verschiedener Kommunikationsformen und -verfahren auf der geeigneten Ebene eine 

möglichst ausführliche Medienberichterstattung angestrebt wird. 

2. Dem Mitgliedstaat oder der Verwaltungsbehörde sind zumindest für die 

nachstehenden Informations- und Kommunikationsmaßnahmen verantwortlich: 

a) Organisation einer größeren Informationsmaßnahme anlässlich des Starts des 

operationellen Programms bzw. der operationellen Programme, auch vor der 

Genehmigung der entsprechenden Kommunikationsstrategien; 

b) Organisation einer größeren Informationsmaßnahme pro Jahr, durch die auf die 

Finanzierungsmöglichkeiten und die verfolgten Strategien aufmerksam 

gemacht wird und mit der die mit dem operationellen Programm oder den 

operationellen Programmen erzielten Erfolge sowie gegebenenfalls auch 

größere Projekte, gemeinsame Aktionspläne und andere Projektbeispiele 

vorgestellt werden; 

c) Präsentation des Unionslogos an dem Standort jeder Verwaltungsbehörde; 

d) elektronische Veröffentlichung der Liste der Vorhaben nach Abschnitt 1 dieses 

Anhangs; 



 

 

PE-CONS 85/13    AMM/mhz 4
ANHANG XII DGG 2B DE
 

e) Nennung von Beispielen für Vorhaben für jedes operationelle Programm auf 

der einzigen Website oder der über das Internetportal der einzigen Website 

zugänglichen Website des operationellen Programms; die Beispiele sollten in 

einer weit verbreiteten Amtssprache der Union, bei der es sich nicht um die 

Amtssprache oder eine der Amtssprachen des betreffenden Mitgliedstaats 

handeln darf, gehalten sein; 

f) Aktualisierung der Informationen, die über die Durchführung des 

operationellen Programms, gegebenenfalls einschließlich der wichtigsten damit 

erzielten Erfolge, auf der einzigen Website oder der über das Internetportal der 

einzigen Website zugänglichen Website des operationellen Programms 

eingestellt sind. 

3. Die Verwaltungsbehörde bezieht gegebenenfalls entsprechend den nationalen 

Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten die nachstehenden Stellen in die 

Informations- und Kommunikationsmaßnahmen ein: 

a) die in Artikel 5 genannten Partner; 

b) Europa-Informationszentren und Vertretungen der Kommission und 

Informationsbüros des Europäischen Parlaments in den Mitgliedstaaten; 

c) Bildungs- und Forschungseinrichtungen. 

Durch diese Stellen sollen die in Artikel 115 Absatz 1 beschriebenen Informationen weite 

Verbreitung finden. 
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2.2. Aufgaben der Begünstigten 

1. Bei allen Informations- und Kommunikationsmaßnahmen des Begünstigten wird auf 

die Unterstützung des Vorhabens aus den Fonds wie folgt hingewiesen: 

a) durch die Verwendung des Unionslogos unter Berücksichtigung der techni-

schen Charakteristika, die in dem von der Kommission nach Artikel 115 

Absatz 4 angenommenen Durchführungsrechtsakt festgelegt sind, und einen 

entsprechenden Hinweis auf die Union; 

b) durch einen Hinweis auf den Fonds oder die Fonds, aus dem bzw. aus denen 

das Vorhaben unterstützt wird. 

Bezieht sich eine Informations- oder Kommunikationsmaßnahme auf ein oder 

mehrere Vorhaben, die durch mehr als einen Fonds kofinanziert werden, kann der 

Hinweis unter Buchstabe b durch einen Hinweis auf die ESI-Fonds ersetzt werden. 

2. Während der Durchführung eines Vorhabens informiert der Begünstigte die 

Öffentlichkeit über die Unterstützung aus den Fonds wie folgt: 

a) Existiert eine Website des Begünstigten, wird auf dieser eine kurze 

Beschreibung des Vorhabens eingestellt, die im Verhältnis zu dem Umfang der 

Unterstützung steht und in der auf die Ziele und Ergebnisse eingegangen und 

die finanzielle Unterstützung durch die Union hervorgehoben wird. 



 

 

PE-CONS 85/13    AMM/mhz 6
ANHANG XII DGG 2B DE
 

b) Es wird für Vorhaben, die nicht unter die Nummern 4 und 5 fallen, wenigstens 

ein Plakat (Mindestgröße A3) mit Informationen zum Projekt, mit dem auf die 

finanzielle Unterstützung durch die Union hingewiesen wird, an einer gut 

sichtbaren Stelle etwa im Eingangsbereich eines Gebäudes angebracht. 

3. Bei aus dem ESF unterstützten Vorhaben und in geeigneten Fällen bei aus dem 

EFRE oder dem Kohäsionsfonds unterstützten Vorhaben stellt der Begünstigte 

sicher, dass die an einem Vorhaben Teilnehmenden über diese Finanzierung 

unterrichtet worden sind. 

Alle Unterlagen, die sich auf die Durchführung eines Vorhabens beziehen und für die 

Öffentlichkeit oder für Teilnehmer verwendet werden, einschließlich der 

diesbezüglichen Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen, enthalten einen 

Hinweis darauf, dass das operationelle Programm aus dem Fonds oder den Fonds 

unterstützt wurde. 

4. Während der Durchführung eines aus dem EFRE oder dem Kohäsionsfonds 

unterstützten Vorhabens, mit dem Infrastruktur- oder Bauvorhaben finanziert 

werden, bei denen die öffentliche Unterstützung des Vorhabens insgesamt mehr als 

500 000 EUR beträgt, bringt der Begünstigte an einer gut sichtbaren Stelle 

vorübergehend ein Schild von beträchtlicher Größe für jedes Vorhaben an. 
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5. Spätestens drei Monate nach Abschluss des Vorhabens bringt der Begünstigte an 

einer gut sichtbaren Stelle für jedes Vorhaben, das den nachstehenden Kriterien 

entspricht, auf Dauer eine Tafel oder ein Schild von beträchtlicher Größe an: 

a) die öffentliche Unterstützung des Vorhabens beträgt insgesamt mehr als 

500 000 EUR; 

b) es wird bei dem Vorhaben ein materieller Gegenstand angekauft oder es 

werden dabei Infrastruktur- oder Bauvorhaben finanziert. 

Die Tafel oder das Schild geben Aufschluss über Bezeichnung und Hauptziel des 

Vorhabens. Sie werden unter Berücksichtigung der von der Kommission nach 

Artikel 115 Absatz 4 angenommenen technischen Charakteristika hergestellt. 
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3. INFORMATIONSMASSNAHMEN FÜR POTENZIELLE BEGÜNSTIGTE UND FÜR 

BEGÜNSTIGTE 

3.1. Informationsmaßnahmen für potenzielle Begünstigte 

1. Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass möglichst viele potenzielle Begünstigte 

und alle Interessenträger über die Strategie des operationellen Programms, die damit 

verfolgten Ziele und die sich aufgrund der gemeinsamen Unterstützung durch die 

Union und die Mitgliedstaaten bietenden Finanzierungsmöglichkeiten im Einklang 

mit der Kommunikationsstrategie informiert werden und dabei auch nähere Angaben 

über die finanzielle Unterstützung aus dem betreffenden Fonds erhalten. 

2. Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass potenzielle Begünstigte Zugang zu 

relevanten Informationen haben, einschließlich gegebenenfalls aktualisierter 

Informationen, unter Berücksichtigung des Zugangs zu elektronischen oder anderen 

Kommunikationsdiensten für bestimmte potenzielle Begünstigte für zumindest 

Folgendes: 

a) die Finanzierungsmöglichkeiten und den Aufruf zum Einreichen von Anträgen; 

b) die Bedingungen, die zu erfüllen sind, damit Ausgaben für eine Förderung im 

Rahmen eines operationellen Programms in Frage kommen; 

c) eine Beschreibung der Verfahren zur Prüfung der Finanzierungsanträge und 

der betreffenden Fristen; 
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d) die Kriterien für die Auswahl der zu unterstützenden Vorhaben; 

e) die Ansprechpartner auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene, die über die 

operationellen Programme Auskunft geben können; 

f) die den potenziellen Begünstigten obliegende Verpflichtung bezüglich der 

Unterrichtung der Öffentlichkeit über das Ziel des Vorhabens und die 

Unterstützung des Vorhabens aus den Fonds gemäß Nummer 2.2. Die 

Verwaltungsbehörde kann die potenziellen Begünstigten auffordern, in ihren 

Anträgen indikative Kommunikationsaktivitäten vorzuschlagen, die in einem 

angemessenen Verhältnis zum Umfang des Vorhabens stehen. 

3.2. Informationsmaßnahmen für Begünstigte 

1. Die Verwaltungsbehörde unterrichtet die Begünstigten darüber, dass sie sich mit der 

Annahme der Finanzierung mit der Aufnahme in die nach Artikel 115 Absatz 2 

veröffentlichte Liste der Vorhaben einverstanden erklären. 

2. Die Verwaltungsbehörde stellt Informations- und Kommunikationsmaterial 

einschließlich Mustertexte in elektronischem Format bereit, damit die Begünstigten 

gegebenenfalls ihren in Nummer 2.2 beschriebenen Verpflichtungen besser 

nachkommen können. 
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4. ELEMENTE DER KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE 

Die von der Verwaltungsbehörde und gegebenenfalls vom Mitgliedstaat erstellte 

Kommunikationsstrategie umfasst die nachstehenden Elemente: 

a) unter Berücksichtigung der in Artikel 115 erläuterten Ziele eine Beschreibung des 

gewählten Konzepts mit den wichtigsten vom Mitgliedstaat oder von der 

Verwaltungsbehörde zu ergreifenden Informations- und Kommunikations-

maßnahmen für potenzielle Begünstigte, Begünstigte, Multiplikatoren und die breite 

Öffentlichkeit; 

b) eine Beschreibung des Materials, das in für Menschen mit Behinderungen 

zugänglichen Formaten verfügbar gemacht wird; 

c) Angaben zu Art und Weise der Unterstützung, die Begünstigte bei ihren 

Kommunikationsaktivitäten erhalten; 

d) einen Richtwert für die zur Umsetzung der Strategie vorgesehenen Mittel; 
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e) eine Beschreibung der für die Durchführung der Informations- und 

Kommunikationsmaßnahmen zuständigen administrativen Stellen und ihrer 

Personalressourcen; 

f) die Vorkehrungen für die in Nummer 2 genannten Informations- und 

Kommunikationsmaßnahmen einschließlich Website oder Internetportal, über die 

derartige Angaben abrufbar sind; 

g) Angaben zu Art und Weise, in der die Informations- und Kommunikations-

maßnahmen in Bezug auf Öffentlichkeitswirkung und Bekanntheitsgrad der 

Strategie, der operationellen Programme und Vorhaben und der Rolle der Fonds und 

der Union bewertet werden; 

h) gegebenenfalls eine Beschreibung, die über die Verwendung der wichtigsten 

Ergebnisse des vorangegangenen operationellen Programms Aufschluss gibt; 

i) eine jährlich aktualisierte Aufstellung der im Folgejahr durchzuführenden 

Informations- und Kommunikationsmaßnahmen. 

 


